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Nochmals à ..Mâerung tles plenmwaiaes".

Im Maiheft dieser Zeitschrift ist das in der vorhergehenden

Nummer mitgeteilte Kreisschreiben des granbündnischen Kantons-
forstinspektorates, betreffend angemessene Berücksichtigung des Plcnter-
betriebes im dortigen Kanton sehr abfällig kritisiert worden. Jene

Auslassungen dürften beweisen, dasi bei uns selbst in den Gebirgs-
gegenden die Ansichten über die Eigenart und Anwendbarkeit der

nngleichaltrigen Bestandsfvrmen noch keineswegs überall in wünschens-

wertem Maße abgeklärt sind. Bei der außerordentlich weittragenden

Bedeutung der aufgeworfenen Frage erscheint es daher wohl nicht

unangebracht, solche hier weiter zur Diskussion zu ziehen.

Der Versasser jenes mit U. II. unterzeichneten Artikels, ein grau-
bündnischer Forstmann, macht geltend, es stehen im dortigen Kanton
die „Wirtschaftswaldungen" der Hauptsache nach im Femelschlagbetrieb;

dieser sei allgemein als Wirtschaftsziel angenommen und eine Ver-

schiebung dieses Zieles erscheine, auch abgesehen davon, daß sie die

Forstverwaltnng mit Recht dem Vorwurf der Unbeständigkeit ans-

setzen würde, dermalen aus verschiedenen Gründen nicht zulässig.

Hierzu muß zunächst bemerkt werden, daß außer den in Grau-
bänden wohl nicht sehr verbreiteten Beständen, in denen die Tanne

vorherrscht, für die vorwürfige Kontroverse, vornehmlich nur an

steilen Berghängen gelegene, vielfach den obersten Bestockungsgürtel
bildende Waldungen in Betracht kommen. Unter „Wirtschaftswäldern"
sind somit in der großen Mehrzahl der Fälle ganz ausgesprochene

Schutzwaldnngen zu verstehen, für welche sonst von jeher und überall
die Plenterung nicht nur als zweckentsprechendst, sondern geradezu als

einzig zulässig galt.
Angesichts dieser Tatsache dürfte die Behauptung: der Wissen-

schaft wie der Praxis bleibe der Beweis noch zu erbringen, daß dem

Plenterbetrieb für die Hochgebirgswaldungen die ihm oft zugeschrie-

bene Bedeutung wirklich zukomme, ebenso wie die fernere Versiche-

rung: der Übergang zu jenem bedeute heute noch einen Sprung ins
Ungewisse, sicher manches Kopfschütteln veranlaßt haben, werden es

doch die wenigsten verstehen, daß in Graubünden, einem Gebirgs-
kanton par oxesllones, in jenen Lagen der Plenterwald erst noch

eingeführt werden muß.
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Die Gründe, mit denen Herr ö, L. nachzuweisen sucht, warum
unter besagten Verhältnissen die Plenterwirtschaft nicht passe, lassen

vermuten, daß er diese Betriebsart mehr aus den Lehrbüchern kenne,

als daß er Gelegenheit gefunden hätte, sich mit ihrer praktischen An-
Wendung vertraut zu machen. Es wird nämlich versichert, die Plente-

rung sei die intensivste aller Betriebsarten und könne deshalb in
Graubünden zurzeit nicht befolgt werden, weil einerseits die zu großen

Forstkreises die als absolutes Erfordernis zu betrachtende Vornahme
aller Holzanzeichnnngen durch den Forsttechniker nicht gestatten, nnd

weil andrerseits ein vollständig ausgebautes Waldwegnetz fehle.

Es unterliegt nun freilich keinem Zweifel, daß zur Plenterung
sowohl die Schlaganzeichnung durch den Techniker, als auch die Mög-
lichkeit einer rationellen Holzbringung recht erwünscht sind; die Be-

hauptung von der Unerläßlichkeit dieser Maßnahmen aber entspricht

nicht den Tatsachen. Man darf nicht vergessen, daß der Plenterbetrieb
an sich weder intensiv noch extensiv ist, sondern nach Belieben intensiv
oder extensiv gehandhabt werden kann. Unsere schönsten Plenterwölder
haben bestanden lange bevor wissenschaftlich gebildete Forstleute sich

ernstlich mit ihnen beschäftigten. Eine verständnisvolle Behandlung,
wie einsichtige Gemeindebehörden und praktisch geschulte Bannwarte
sie diesen Beständen angedeihen ließen, genügten, um in ihnen die

für den Hochgebirgswald in die erste Linie zn setzenden Forderungen,
den Bestand sicher zu verjüngen nnd stets in widerstandsfähigster

Verfassung zu erhalten, in einwandfreier Weise zu erfüllen. Wir haben

in der Schweiz in Obwalden, in Uri, im Wallis, im Neuenburger
nnd Waadtländer Jura, im Entlebuch, im Berner Oberland, im

Emmental, auf dem Hochplateau der Freiberge und an vielen andern

Orten, wo der Techniker einsichtig genug war, die ursprüngliche Nut-
zungsweise nicht kurzerhand zu verwerfen, sondern dahin zu trachten,
sie nach und nach zu vervollkommnen, Plenterwaldungen, welche hin-
sichtlich Schntzwirkung, wie nach ihrem Ertrag sicher hinter keiner

andern Bestandsform zurückstehen, vbschon in der großen Mehrzahl
der Fälle die Holzabfnhrverhältnisse noch außerordentlich viel zn

wünschen übrig lassen. Weder die eine noch die andere der von Herrn
L. L. aufgestellten Forderungen kann somit als absolute Bedingung
für eine sachgemäße, ihrem Zweck entsprechende Plenterung betrachtet
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werden. Nötig ist nur, daß der die Wirtschaft Leitende wisse, wie

man plentert, und seine Anordnungen im Sinne des Broilliardschen
Grundsatzes: „II laut pour marteler une eoupe M'àiua-
toirs" (zum Anzeichnen eines Plenterschlages muß man große Flächen

durchgehen), erteile.

Im Übrigen gibt man ja selbst in Graubünden zu, es finde sich

dort eine große Zahl von Beständen, die, wenn sie auch wegen un-
gleichen Anteils der verschiedenen Altersklassen nicht als eigentlicher

Plenterwald bezeichnet werden können, sich wenigstens der Plenter-
form nähern, und Herr U. L. bemerkt ausdrücklich, „daß gerade diese

unregelmäßigen Bestände sehr zahlreich und vor allem im obersten

Waldgürtel oft vorherrschend vorkommen". Und diese Waldungen nun
sollen in Femelschlagbestände umgewandelt werden, weil angeblich

„der Weg zum Plenterwald durch den Femelschlag hindurch führt!"
Im vorliegenden Fall hat der letztere Satz gar keine Geltung, da er

vom gleichaltrigen, und nicht vom ungleichaltrigen Bestand ausgeht.
Wer die Formel auch auf den letztern anwenden wollte, käme etwa
dem gleich, der — um ein recht drastisches Bild zu gebrauchen —
bei Besteigung des Rigi von der Südseite bereits bis zum Grat von

Stafel gelangt, auf der Nordseite ivieder bis zum Klösterli hinunter-
steigen würde, weil hier der Weg von Arth nach Rigi-Kulm durchführt.

In allen Gebirgsgegenden haben die Natur und später die

Menschen seit Jahrtausenden geplentert, ohne daß dadurch der Fort-
bestand des Waldes gefährdet worden wäre. Anders verhält es sich

dagegen mit der Anwendung der Femelschlagwirtschaft insofern, als
die Eignung dieses ganz modernen, künstlichen Betriebes für Hoch-

lagen durch keinerlei praktische Erfahrungen nachgewiesen wird. Und

wenn man hier nicht von einem „Sprung ins Ungewisse" sprechen

kann, so ist solches nur deshalb der Fall, weil im Gebirge die Miß-
erfolge mit Bestandsformen, wie sie der Femelschlagbetrieb schafft,

schon lange bekannt sind, und das schließliche Fiasko des von Herrn
L. U. befürworteten Verjüngungsverfahrens für Hochgebirgswaldungen
schon jetzt keinem Zweifel unterliegt.

Bestände mit Altersunterschieden, wie sie der Femelschlag hervor-

bringt, in denen schließlich nur noch haubares und angehend hau-
bares Holz vorkommt, gibt es im Plentergebiet infolge zu starker
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oder zu schwacher Eingriffe überall, und zur Genüge hat man sich davon

überzeugen können, wie außerordentlich schwer es an solchen Orten

hält, eine Besamung zu erzielen. Diese Schwierigkeit war es, welche

einst den maadtländischen Kantonsforstinspektor Puenzieux sel. ver-

anlaßt hat, auch für das Hochgebirge den Kahlschlag mit nachfolgender

künstlicher Verjüngung zu empfehlend Jeder mit der Plenterwirtschaft

nur einigermaßen Vertraute weiß aber, daß das Vorhandensein von
Vertretern jüngerer Altersklassen, welche den offenen Raum zwischen

Boden und Baumkronen unterbrechen, die Besamung in ganz über-

raschender Weise begünstigt. Die Behauptung des Herrn L. L., die

Eignung des Plenterbetriebes für das Hochgebirge erscheine fraglich,
weil er noch mehr ans die Ausnutzung zahlreicher Samenjahre ange-
wiesen sei als der Femelschlag, entbehrt daher als Einwnrf gegen den

ersteren aller Begründung.
Wir gelangen somit zum Schluß, daß für Waldungen, wie die

in Frage stehenden, auch nicht der allergeringste Zweifel obwalten

kann, ob die Wirtschaft ans den Femelschlag oder den Plcnterbetrieb
gerichtet sein soll. Dr. Funkhäuser.

eigentümliches von üer ..honttollmetholle".

Was den nutzbaren Teil des Baumkörpers ausmacht, ist hauptsächlich
der Kohlenstoff.

Dieser ist in unerschöpflicher Menge in der Form des Carbondioxyds
in der Luft enthalten und steht in dieser Form der Holzpflanze zur Ver-
fügung, und zwar dadurch, daß die grünen Organe der Pflanze die

Verbindung auflösen, den Sauerstoff freimachen und den Kohlenstoff
zurückhalten.

Die Hauptgrundlage der Bonität ist also die zugängliche Luftschicht
und ist somit die forstliche Technik, im Grunde genommen, einfach eine

Ausbeutung dieser Luftschicht wegen des Kohlenstoffes durch Vermittlung
der Holzpflanze, sagen wir des Baumes.

Aber eine beständige Ausbeutung, mit andern Worten eine

beständige Produktion oder ein bestän diger Z u w achs läßt sich

auch nur erzielen durch eine beständig ^Besetzung des Luftraumes,

' Des coures rases àaus tes rêvions élevées, lournal korestisr suisse, bulles
1900, x. 77.
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